PRAAMBEL

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 des Nds. Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hatten die 1. Anderung des Be-
bauungsplans Nr. 68 "Streekermoor / Miihlenweg / Léwenzahnweg", bestehend aus der Planzeich-
nung und den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Hatten, den 27.09.2019
L.S. gez. Dr. Christian Pundt

(Burgermeister)

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hatten hat in seiner Sitzung am 06.02.2019 die
1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB ohne
Durchfithrung einer Umweltpriiffung nach § 2 Abs. 4 BauGB beschlossen. Der Anderungsbeschluss ist
geman § 2 Abs. 1 BauGB am 27.04.2019 ortsiiblich bekannt gemacht worden.

gez. Dr. Christian Pundt

(Burgermeister)

Hatten, den 27.09.2019

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hatten hat in seiner Sitzung am 25.04.2019 dem Entwurf
der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 und der Begriindung zugestimmt und die éffentliche
Auslegung gemaR § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB und i.V.m. § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 27.04.2019 ortsiiblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 mit der Begriindung haben vom 06.05.2019
bis 07.06.2019 gemaR § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB und i.V.m.
§ 3 Abs. 2 BauGB o&ffentlich ausgelegen.

gez. Dr. Christian Pundt
Hatten, den 27.09.2019

(Burgermeister)

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Hatten hat die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 nach Prifung der
Anregungen gemafR § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 26.09.2019 als Satzung (§ 10 BauGB)
sowie die Begriindung beschlossen.

gez. Dr. Christian Pundt
Hatten, den 27.09.2019

(Burgermeister)

Bekanntmachung )

Der Satzungsbeschluss der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 ist gemaR § 10 Abs. 3 BauGB
am 15.11.2019 im Amtsblatt Nr. 44/19 fur den Landkreis Oldenburg ortstiblich bekannt gemacht wor-
den.

Die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 ist damit am 15.11.2019 rechtsverbindlich geworden.
gez. Dr. Christian Pundt
Hatten, den 18.11.2019

(Burgermeister)

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 ist die Verlet-
zung von Vorschriften beim Zustandekommen der Bebauungsplananderung und der Begriindung
nicht geltend gemacht worden.

Hatten, den

(Burgermeister)

Planunterlage und Planverfasser

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

MaRstab 1: 1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermes-

sungs- und Katasterverwaltung © 2019
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Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich be-
deutsamen baulichen Anlagen sowie StralRen, Wege und Platze vollstédndig nach (Stand vom
Juni 2019).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei."
Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei moglich.?

Landesamt fur Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg
Katasteramt Wildeshausen
......................................................... m. Hagen 2- L.S.
Amtliche Vermessungsstelle 27793 Wildeshausen

gez. Muller

Wildeshausen, den 21.10.2019

UnterSChnﬂ

1)  Nur bei Bebauungsplénen, deren Festsetzungen sich auf die geometrische Form der Grundstiicke auswirken.
2)  Nur bei Bebauungsplénen, bei deren Durchfihrung neue Grenzen gebildet werden, deren Verlauf durch den Be-
bauungsplan festgesetzt wird.

Planverfasser )
Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 wurde ausgearbeitet von:

pk plankontor stadtelbau gmbh
Ehnernstralle 126

26121 Oldenburg

Tel.: 0441/97201-0

Fax: 0441/97201-99
info@plankontor-staedtebau.de

Oldenburg, den 27.09.2019

gez. Meyer

(Dipl.-Ing. H. Meyer)

Hiermit wird beglaubigt, dass die Abschrift mit der vorgelegten Urschrift der 1. Anderung des Bebau-
ungsplans Nr. 68 ,Streekermoor / Muhlenweg / Léwenzahnweg" Ubereinstimmt.

/
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Nebenanlagen und Garagen

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind Garagen und offene Garagen (Carports) im
Sinne von § 1 der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStplVO) sowie Nebenanlagen gem. § 14
BauNVO in Form von Geb&uden nicht im Bereich zwischen StraRenbegrenzungslinie und stralensei-
tiger Baugrenze zulassig. (gem. § 23 Abs. 5 BauNVO)

2. Pflanzgebot von Einzelbdumen

Innerhalb des Geltungsbereiches sind auf jedem Baugrundstiick bei Neubauten, wesentlichen Ande-
rungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkommen, je angefangener 300 m? Grundsticksflache
mindestens ein standortheimischer Laubbaum / Obstbaum [z.B. Sandbirke (Betula pendula), Rotbu-
che (Fagus sylvatica), Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata), Hainbuche (Carpinus
betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Vogelkirsche (Prunus avium), Holzapfel, Apfel, Birne] mit
einem Stammumfang von mindestens 12-14 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. (gem. § 9
Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

3. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Die festgesetzte Flache wird mit einem Leitungsrecht zugunsten des Eigentimers bzw. der Nut-
zungsberechtigten des Flurstiickes-9/95 belastet. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

9/106 gez. H. Meyer

4. Versickerung von Niederschlagswasser

Das auf den Grundstlicksflachen anfallende Niederschlagswasser ist soweit mdglich auf den Grund-
sticken zur Versickerung zu bringen. Eine Ausnahme von der Pflicht zur Versickerung kann zugelas-
sen werden, wenn nachgewiesen wird, dass keine geeigneten Bodenverhéaltnisse zur Versickerung
auf dem Baugrundstiick bestehen. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

HINWEISE

(1) Diesem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786) zugrunde.

(2) Diese 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 68 Uberlagert die Festsetzungen des Bebauungs-
plans Nr. 68, so dass dessen Festsetzungen innerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches unwirk-
sam sind.

(3) Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und friihgeschichtliche sowie mittelalterliche
oder frihneuzeitliche Bodenfunde (das kénnen u. a. sein: Tongefalscherben, Holzkohleansammlun-
gen, Schlacken sowie aufféllige Bodenverfarbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren
solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemaR® § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes
meldepflichtig und missen der Unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises Oldenburg oder dem
Niedersachsischen Landesamt fir Denkmalpflege - Abteilung Arch&ologie - Stitzpunkt Oldenburg,
Ofener StralRe 15, Tel. 0441 / 799-2120 unverziglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder,
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des
Nds. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu
lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. (Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, Nds. GVBI., S.
517 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung des Niederséchsischen Denkmal-
schutzgesetzes vom 26. Mai 2011, (Nds. GVBI. S. 135)

(4) Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu Tage treten,
so ist unverziglich die Untere Abfallbehérde zu benachrichtigen.

(5) Sollten bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden,
ist umgehend die zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst in Hannover zu benachrichtigen.

(6) Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vermeidungsgrundsétze des § 44 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Im vorliegenden Fall sind folgende Einschrankungen
bzw. MaRhahmen zu beachten:

Die Entfernung von Gehdlzen und sonstige MaRnahmen zur Baufeldfreimachung sind zum Schutz der
Avifauna nur auBerhalb der allgemeinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit zwischen 1. Marz bis zum
30. September vorzunehmen. Eine Ausnahme ist méglich, wenn im konkreten Einzelfall eine gut-
achterliche Beurteilung vorliegt.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

m nicht Gberbaubare Grundstlcksflache
_ uberbaubare Grundstucksflache

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gutern und
Dienstleistungen des 6ffentlichen und privaten Bereiches,
Flachen fur den Gemeinbedarf, Flachen fur Sport- und Spielanlagen

Flachen fir den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung:

-i— Kindergarten

Verkehrsflachen

Zweckbestimmung:
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Sonstige Planzeichen
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Stralenverkehrsflachen mit Straldenbegrenzungslinie auch gegen-
uber Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Hatten, den

Im Auftrag:

:::: Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der Anderung des Bebauungsplanes

——————— Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
—————— bei schmalen Flachen

Gemeinde Hatten

Bebauungsplan Nr. 68

1. Anderung

"Streekermoor / Muhlenweg / Lowenzahnweg"

Ubersichtsplan: 1 : 5000

EhnernstraBe 126 26121 Oldenburg
Telefon 0441/97201-0 Telefax -99
E-Mail  info@plankontor-staedtebau.de

olan

ontor stadtebau

Internet www.plankontor-staedtebau.de

Arbeitsfassung Vorentwurf Entwurf

Entwurf zum Satzungsbeschluss

ABSCHRIFT




	Pläne und Ansichten
	Modell


